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14 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausfüh-
rung des Baugesetzbuches in Nordrhein-West-
falen – Änderungsgesetz BauGBAG NRW – 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2566 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für 
Heimat, Kommunales, Bauen und Wohnen 
Drucksache 17/2805 

zweite Lesung 

Wie sie alle wissen, haben sich die fünf im Landtag 
vertretenen Fraktionen zwischenzeitlich darauf ver-
ständigt, dass heute keine Aussprache erfolgt und 
die Reden  zu Protokoll gegeben werden. (s. An-
lage 1) 

Deshalb können wir jetzt sofort zur Abstimmung 
kommen. Der Ausschuss für Heimat, Kommunales, 
Bauen und Wohnen empfiehlt in Drucksache 
17/2805, den Gesetzentwurf unverändert anzuneh-
men. Daher stimmen wir jetzt über den Gesetzent-
wurf selbst ab und nicht über die Beschlussempfeh-
lung.  

Wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, den 
bitte ich jetzt um das Handzeichen. – Das sind CDU, 
SPD, FDP, AfD-Fraktion und der fraktionslose Abge-
ordnete Langguth. Wer stimmt dagegen? – Nie-
mand. Wer enthält sich? – Demzufolge die Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen. Damit ist der Gesetzent-
wurf Drucksache 17/2566 mit dem festgestellten 
Abstimmungsergebnis angenommen und in zwei-
ter Lesung verabschiedet worden. 

Wir kommen zu: 

15 Gesetz zur Änderung des Gesundheitsfachbe-
rufeweiterentwicklungsgesetzes 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 17/2113 

Beschlussempfehlung und Bericht 
des Ausschusses für 
Arbeit, Gesundheit und Soziales 
Drucksache 17/3062 

Entschließungsantrag 
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Drucksache 17/3129 

zweite Lesung 

Ich eröffne die Aussprache, und als erste Rednerin 
hat für die CDU-Fraktion Frau Kollegin Fuchs-Dreis-
bach das Wort. 

Anke Fuchs-Dreisbach (CDU): Sehr geehrte Frau 
Präsidentin! Meine Damen und Herren! Das Thema 
und der Erfolg einer modernen Ausbildungsentwick-
lung in Gesundheitsberufen sind nicht nur wichtig, 
sondern für mich als ehemalige Physiotherapeutin 
eine Herzensangelegenheit. Heute sieht der Ge-
sundheitsbereich völlig anders aus als vor knapp 20 
Jahren, als ich meine Ausbildung absolvierte. Kran-
kenhäuser und Praxen suchen anders als damals 
dringend und händeringend Personal. 

(Unruhe – Glocke) 

Egal, ob es sich um Hebammen, Logopäden, Ergo- 
oder Physiotherapeuten oder Alten- und Kranken-
pfleger handelt: Die Gesundheitsberufe sind mittler-
weile – leider – alle unterbesetzt.  

Man könnte fragen: Woran liegt das? Berufe im Ge-
sundheitswesen – das muss man wissen – sucht 
man sich nicht einfach aus; diese Berufe werden aus 
Berufung gewählt. 

Doch ausschließlich von der Leidenschaft für die Ar-
beit mit erkrankten Menschen kann man keine Fami-
lie ernähren. Meist sind schon die Ausbildungskos-
ten – ich kann sagen, bei den Physiotherapeuten 
sind es knapp 18.000 € – für viele junge Menschen 
ein Hindernis. Dazu werden vom Arbeitgeber Fort- 
und Weiterbildungen in Eigenleistung als selbstver-
ständlich erachtet; sie sind gewissermaßen eine Vo-
raussetzung. 

Die Arbeitszeiten der Therapeuten richten sich meis-
tens nach den Freizeiten der Patienten. In der Physi-
otherapie ist es so, dass die Patienten nach ihrer Ar-
beitszeit kommen, das heißt, gern nach 18 Uhr. Das 
alles leisten die Angestellten in den Gesundheitsbe-
rufen bei einem Lohn, der den der Pflegeberufe oft-
mals noch unterschreitet. Welcher junge Mensch 
kann und will sich das leisten? 

Solange die Rahmenbedingungen der Ausbildung in 
den Gesundheitsberufen so sind, wie sie momentan 
noch sind, dürfen wir uns nicht darüber wundern, 
dass wir einen enormen Personalmangel in den Ge-
sundheitsberufen haben. Bund und Land sind sich 
seit Langem darüber einig, dass Anpassungen in der 
Gesundheitsberufeausbildung notwendig sind.  

Mit der vom Bund gesetzlich festgelegten Verlänge-
rung der Modellstudiengänge bis 2021 können wir 
jetzt auf Landesebene handeln. Das Gesundheits-
fachberufeweiterentwicklungsgesetz und die Modell-
studiengangsverordnung sind unsere rechtlichen 
Grundlagen hier in NRW und werden deswegen ent-
sprechend im Gesetzentwurf geändert. 

Angesichts der demografischen Entwicklung und 
den immer wachsenden internationalen Standards 
ist es notwendig, dass ein Teil der Auszubildenden 
für Gesundheitsfachberufe nicht nur eine Fach-
schule, sondern eine Hochschule besucht und das 
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